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Antrag 

der Abgeordneten Andreas Lotte, Annette Karl, Natascha Kohnen, 
Bernhard Roos, Susann Biedefeld, Kathi Petersen, Doris Rau-
scher, Angelika Weikert, Hans-Ulrich Pfaffmann, Ilona Deckwerth 
SPD 

Vergaberechtliche Rahmenbedingungen von Integrationsunter-
nehmen verbessern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Anteil an Integrationsun-
ternehmen, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt 
werden, zu erhöhen. 

Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass 

─ Integrationsunternehmen in die Verwaltungsvorschriften zum Ver-
gaberecht als bevorzugte Bieter aufgenommen werden und 

─ der Anteil der Aufträge an Integrationsunternehmen (gemessen 
am Finanzvolumen und an der Anzahl der Aufträge) statistisch er-
fasst wird. 

 

 

Begründung: 

Integrationsunternehmen nehmen mit ihrem Angebot am allgemeinen 
Wettbewerb teil und unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von 
gängigen Unternehmen. Sie erfüllen jedoch einen zusätzlichen Auf-
trag, in dem sie sich verpflichten, mindestens 25 Prozent ihrer Ar-
beitsplätze mit besonders betroffenen Schwerbehinderten nach 
§ 132 Sozialgesetzbuch (SGB) IX zu besetzen. Damit leisten sie ei-
nen äußerst wichtigen Beitrag, um besonders betroffene Menschen 
mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. 
Dabei können diese Unternehmen auch anderen Betrieben als Bei-
spiel für die Machbarkeit von Inklusion dienen. Integrationsunterneh-
men haben durch ihre Erfolge bewiesen, dass ihre Arbeit von großer 
Bedeutung und unbedingt zu unterstützen ist. 

Die derzeitigen Rahmenbedingungen für Integrationsunternehmen 
sind jedoch nicht in einer angemessenen Weise ausgestaltet, um 
diese bei ihrem gesellschaftlichen Auftrag zu fördern. Weder sind 
Integrationsunternehmen in den Verwaltungsvorschriften zum Verga-
berecht als bevorzugte Bieter aufgenommen, noch beseht angesichts 
fehlender aussagekräftiger Daten ein Mittel, um zu überprüfen, ob 
Maßnahmen wie die im April 2016 eingeführte Möglichkeit zum Vor-
behalt von Aufträgen nach § 118 des Gesetzes gegeben Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) zu einer Ausweitung der Auftrags-
vergabe an Integrationsunternehmen geführt hat. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Antrag der Abgeordneten Andreas Lotte, Annette Karl, 
Natascha Kohnen u.a. SPD 
Drs. 17/15512 

Vergaberechtliche Rahmenbedingungen von Integrationsunter-
nehmen verbessern 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Anteil an Integrations-
unternehmen, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berück-
sichtigt werden, weiter zu erhöhen. 

Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass Inklusionsbetriebe in 
die Verwaltungsvorschriften zum Vergaberecht ab 1. Januar 2018 
als bevorzugte Bieter aufgenommen werden.“ 

Berichterstatterin: Annette Karl 
Mitberichterstatter: Klaus Holetschek 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 61. Sit-
zung am 23. Februar 2017 beraten und e i n s t im m i g  in der 
in I. enthaltenen Fassung Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 150. Sitzung am 5. April 2017 mitberaten und 
e i n s t im m i g  der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zugestimmt. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Andreas Lotte, Annette Karl, Natascha 
Kohnen, Bernhard Roos, Susann Biedefeld, Kathi Petersen, Doris 
Rauscher, Angelika Weikert, Hans-Ulrich Pfaffmann, Ilona Deck-
werth SPD 

Drs. 17/15512, 17/16461 

Vergaberechtliche Rahmenbedingungen von Integrationsunter-
nehmen verbessern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Anteil an Integrationsun-
ternehmen, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt 
werden, weiter zu erhöhen. 

Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass Inklusionsbetriebe in die 
Verwaltungsvorschriften zum Vergaberecht ab 1. Januar 2018 als be-
vorzugte Bieter aufgenommen werden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? – 

Auch nicht. Dann übernimmt der Landtag diese Voten.
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